
wissenschaftlich-technischen Revolution, an der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft, an der Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen, der 
Arbeitskultur, des geistig-kulturellen und sportlichen Lebens der Werktäti
gen maßgeblich teil. Die Gewerkschaften arbeiten in den Betrieben und In
stitutionen an der Ausarbeitung der Pläne mit und sind in den Gesellschaft
lichen Räten der Vereinigungen Volkseigener Betriebe und Kombinate, in den 
Produktionskomitees und Produktionsberatungen der Betriebe vertreten.

Artikel 44
(1) Die Gewerkschaften haben das Recht, über alle die Arbeits- und Lebens
bedingungen der Werktätigen betreffenden Fragen mit staatlichen Organen, 
mit Betriebsleitungen und anderen wirtschaftsleitenden Organen Verein
barungen abzuschließen.
(2) Die Gewerkschaften nehmen aktiven Anteil an der Gestaltung der sozia
listischen Rechtsordnung. Sie besitzen das Recht der Gesetzesinitiative sowie 
der gesellschaftlichen Kontrolle über die Wahrung der gesetzlich garantierten 
Rechte der Werktätigen.
(3) Die Gewerkschaften leiten die Sozialversicherung der Arbeiter und Ange
stellten auf der Grundlage der Selbstverwaltung der Versicherten. Sie neh
men an der umfassenden materiellen und finanziellen Versorgung und Be
treuung der Bürger bei Krankheit, Arbeitsunfall, Invalidität und im Alter 
teil.
(4) Alle staatlichen Organe sind verpflichtet, für eine enge und vertrauens
volle Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften Sorge zu tragen.
KAPITEL 4

Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften und ihre Rechte

Artikel 45
(1) Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften sind die freiwilli
gen Vereinigungen der Bauern zur gemeinsamen sozialistischen Produktion, 
zur ständig besseren Befriedigung ihrer materiellen und kulturellen Bedürf
nisse und zur Versorgung des Volkes und der Volkswirtschaft. Sie gestalten 
eigenverantwortlich ihre Arbeits- und Lebensbedingungen.
(2) Durch ihre Organisationen und ihre Vertreter in den Staatsorganen neh
men die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften aktiv an der staat
lichen Planung und Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung teil.
(3) Der Staat hilft den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die 
sozialistische Großproduktion auf der Grundlage fortgeschrittener Wissen
schaft und Technik zu entwickeln.
(4) Für die sozialistischen Produktionsgenossenschaften der Fischer, der Gärt
ner oder der Handwerker gelten die gleichen Grundsätze.

ABSCHNITT III 

Aufbau und System der staatlichen Leitung
Artikel 46
Der Aufbau und die Tätigkeit der staatlichen Organe wird durch die in dieser 
Verfassung festgelegten Ziele und Aufgaben der Staatsmacht bestimmt. 456


